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UmweltPlan 

 

I. Dokumentation des Beteiligungs- und Abstimmungsverfahrens 

II. Protokoll der I. Informationsveranstaltung vom 06.04.2017  

III. Protokoll der II. Informationsveranstaltung vom 16.04.2018  

IV. Protokoll der III. Informationsveranstaltung vom 29.10.2018 

V. Protokoll der bAG vom 01.10.2018 zur Maßnahmenabstimmung 

VI. Protokoll der I. thematischen AG, Schwerpunkt Tourismus vom 15.10.2018 

VII. Protokoll der II. thematischen AG, Schwerpunkt Tourismus vom 27.11.2018 

VIII. Abstimmungsdokumentation Landwirtschafts- und Fischereibetriebe 

IX. Kartierberichte und Ergebnisse der Abgrenzung und Bewertung der LRT und Habitate 

(siehe beiliegende Daten-CD) 
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I. Dokumentation des Beteiligungs- und Abstimmungsverfahrens 

Der Beteiligungs- und Abstimmungsprozess zum Managementplan für das Gebiet von 

Gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) DE 2542-302 erfolgte im Rahmen von: 

- Information relevanter Behörden, Institutionen und der Öffentlichkeit über den Beginn der 

Managementplanung für das GGB DE 2542-302 im Zeitraum Januar - März 2017 

- I. Informationsveranstaltung zur Vorstellung der Grundsätze der Managementplanung 

sowie des GGB DE 2542-302 am 06.04.2017 in Waren (Müritz)  

- II. Informationsveranstaltung zur Vorstellung der Ergebnisse der Bestandserhebung der 

LRT nach Anhang I und Arten nach Anhang II der FFH-RL am 16.04.2018 in Waren 

(Müritz) 

- Beratung der bAG zum Maßnahmenkonzept am 01.10.2018 in Neubrandenburg 

- Abstimmung der gewässerspezifischen Maßnahmen in der AG Fischerei am 04.09.2018 

in Wolgast 

- I. Abstimmung der Maßnahmen in der thematischen AG - Schwerpunkt Tourismus am 

15.10.2018 in Rechlin 

- schriftliche Information der Landwirtschafts- sowie Fischereibetriebe über relevante 

Maßnahmen im Oktober 2018 

- III. Informationsveranstaltung zur Vorstellung der erforderlichen Maßnahmen zum Erhalt 

und zur Entwicklung bzw. Wiederherstellung von FFH-LRT und Artenhabitaten im GGB DE 

2542-302 am 29.10.2018 in Waren (Müritz) 

- II. Abstimmung der Maßnahmen in der thematischen AG - Schwerpunkt Tourismus am 

27.11.2018 in Rechlin 

- Informationen zum GGB 2542-302 und zum Stand der Managementplanung auf der 

Homepage des StALU Mecklenburgische Seenplatte und Veröffentlichung von 

Grundlagenteil im April 2017 und Entwurfsfassung des Managementplanes im Oktober 

2018 (http://www.stalu-mv.de/ms/Themen/Naturschutz-und-Landschaftspflege/NATURA-

2000/Managementplanung/DE-2542-302-Mueritz) mit der Möglichkeit zur Abgabe von 

Stellungnahmen 

Die Dokumentation der Beteiligung von Behörden, Institutionen und Bürgern im Rahmen der 

Erarbeitung des Managementplanes für das GGB DE 2542-302 ist der Tabelle 1 zu 

entnehmen.  
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Tabelle 1: Dokumentation der Beteiligung von Behörden, Institutionen und Bürgern - 

Managementplan DE 2542-302 

Datum Bekanntmachung / Beteiligung Art / Ort der Bekanntmachung / Beteiligung 

14.01.2017 Planungsbeginn ortsübliche Bekanntgabe 

- „Warener Wochenblatt“ (01/2017) 
- „Müritz Anzeiger“ (Nr. 01/2017) 

11.02.2017 Planungsbeginn ortsübliche Bekanntgabe 

- „Landkurier des Amtes Seenlandschaft 
Waren“ (Nr. 02/2017) 

- „Kreisanzeiger Mecklenburgische 
Seenplatte“ 

11.03.2017 Planungsbeginn und Einladung zur 1. 
öffentlichen Informationsveranstaltung 

ortsübliche Bekanntgabe 

„Müritz Anzeiger“ (Nr. 05/2017) 

11.03.2017 Planungsbeginn und Einladung zur 1. 
öffentlichen Informationsveranstaltung 

ortsübliche Bekanntgabe 

„Landkurier des Amtes Seenlandschaft Waren“ 
(Nr. 03/2017) 

17.03.2017 Planungsbeginn und Einladung zur 1. 
öffentlichen Informationsveranstaltung 

schriftliche Bekanntgabe 

- Landwirtschaftsbetriebe 
- BImA, Bonn 
- Bundesforstbetrieb Vorpommern-Strelitz 
- FoA Mirow 
- FoA Nossentiner Heide 
- FoA Wredenhagen 
- Kreisjagdverband Müritz e.V. 
- Landesforstanstalt M-V 
- Waldbesitzerverband für M-V e.V. 
- Munitionsbergungsdienst (Mirow / Röbel / 

Krümmel / Carpin / Fünfseen) 

17.03.2017 Planungsbeginn und Einladung zur 1. 
öffentlichen Informationsveranstaltung 

schriftliche Bekanntgabe 

- Amt Röbel/Müritz 
- Amt Seenlandschaft Waren 
- Bauernverband M-V 
- Bauernverband Müritz e.V. 
- Bergamt Stralsund 
- Bund für Umwelt und Naturschutz, LV M-V 
- Bundesamt für Naturschutz, FGII 2.1 
- IHK Neubrandenburg 
- Landesamt für Landwirtschaft, 

Lebensmittelsicherheit und Fischerei 
- Landesanglerverband M-V e.V. 
- Landesfischereiverband M-V e.V. 
- Landesjagdverband M-V e.V. 
- Landeskanuverband M-V e.V.  
- Landesverband der Binnenfischer M-V e.V. 
- Landesverband der Wasser- und 

Bodenverbände M-V 
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 

Umweltamt 
- Naturschutzbund M-V e.V.  
- Nationalparkamt Müritz 
- Regionaler Planungsverband 

Mecklenburgische Seenplatte, c/o AfRL 
- Stadt Waren (Müritz) 
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Datum Bekanntmachung / Beteiligung Art / Ort der Bekanntmachung / Beteiligung 

- Tourismusverband Mecklenburgische 
Seenplatte 

- Tourismusverband M-V e.V. 
- Wasser und Bodenverband „Müritz“ 
- Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, 

Lauenburg  
- Fischerebetriebe 
- Campingplätze 
- Gewerbl.  Touristische und Freizeitanbieter  
- Wassersportvereine  
- Segler-Verband M-V e.V. 

06.04.2017  1. Informationsveranstaltung, 

Vorstellung der Managementplanung 
sowie des GGB DE 2542-302 

Öffentliche Informationsveranstaltung  

in Waren (Müritz)  

17.03.2018 / 

24.03.2018 

Einladung zur 2. öffentlichen 
Informationsveranstaltung 

ortsübliche Bekanntgabe 

- „Müritz Anzeiger“ (Nr. 06/2018) 
- „Kreisanzeiger Mecklenburgische 

Seenplatte“ 
- „Warener Wochenblatt“ 
- „Landkurier des Amtes Seenlandschaft 

Waren“ (Nr. 03/2018) 

21.03.2018 Einladung zur 2. öffentlichen 
Informationsveranstaltung 

schriftliche Bekanntgabe 

- Amt Röbel/Müritz 
- Amt Seenlandschaft Waren 
- Bauernverband M-V 
- Bauernverband Müritz e.V. 
- Bergamt Stralsund 
- Bund für Umwelt und Naturschutz, LV M-V 
- Bundesamt für Naturschutz, FGII 2.1 
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 

Bonn 
- Bundesforstbetrieb Vorpommern-Strelitz 
- FoA Mirow 
- FoA Nossentiner Heide 
- FoA Wredenhagen 
- IHK Neubrandenburg 
- Landesamt für Landwirtschaft, 

Lebensmittelsicherheit und Fischerei 
- Kreisjagdverband Müritz e.V. 
- Landesforstanstalt M-V 
- Waldbesitzerverband für M-V e.V. 
- Munitionsbergungsdienst (Mirow / Röbel / 

Krümmel / Carpin / Fünfseen) 
- Landesanglerverband M-V e.V. 
- Landesfischereiverband M-V e.V. 
- Landesjagdverband M-V e.V. 
- Landeskanuverband M-V e.V.  
- Landesverband der Binnenfischer M-V e.V. 
- Landesverband der Wasser- und 

Bodenverbände M-V 
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 

Umweltamt 
- Naturschutzbund M-V e.V.  
- Nationalparkamt Müritz 
- Regionaler Planungsverband 

Mecklenburgische Seenplatte, c/o AfRL 
- Stadt Waren (Müritz) 
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Datum Bekanntmachung / Beteiligung Art / Ort der Bekanntmachung / Beteiligung 

- Tourismusverband Mecklenburgische 
Seenplatte 

- Tourismusverband M-V e.V. 
- Wasser und Bodenverband „Müritz“ 
- Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, 

Lauenburg 
- Landwirtschaftsbetriebe 
- Fischereibetrieb 
- Campingplätze   
- Gewerbl, und Touristische 

Freizeitsportanbieter 
- Wassersportvereine 

16.04.2018 2. Informationsveranstaltung zur 
Vorstellung der Ergebnisse der 
Bestandserhebung der LRT nach Anh. I 
und Arten nach Anh. II der FFH-RL 

Öffentliche Informationsveranstaltung  

in Waren (Müritz) 

04.09.2018 Abstimmung der gewässerspezifischen 
Maßnahmen in der AG Fischerei 

Beratung / Abstimmung 

        in Wolgast 

06.09.2018 Einladung zur 3. öffentlichen 
Informationsveranstaltung 

ortsübliche Bekanntgabe 

- „Müritz Anzeiger“  
- „Kreisanzeiger Mecklenburgische 

Seenplatte“ 
- „Warener Wochenblatt“ 
- „Landkurier des Amtes Seenlandschaft 

Waren“ 

18.09.2018 Einladung zur begleitenden AG per E-Mail 

- Amt Röbel / Müritz 
- Amt Seenlandschaft Waren 
- Amt Waren (Müritz) 
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 

Umweltamt 
- Landesforstamt M-V 

- Wasser und Bodenverband „Müritz“ 
- StALU MS Dez. 43 Staatlicher Wasserbau, 

Hochwasser- und Küstenschutz, Wasser- 
Rahmenrichtlinie, Gewässerkunde 

19.09.2018 Einladung zur 3. öffentlichen 
Informationsveranstaltung 

schriftliche Bekanntgabe 

- Bürgermeister Waren, Hr. Ringguth 

01.10.2018 Beratung der begleitenden AG zum 
Maßnahmenkonzept 

StALU Neubrandenburg 

08.10.2018 Einladung zur 3. öffentlichen 
Informationsveranstaltung 

schriftliche Bekanntgabe 

- Amt Röbel/Müritz 
- Amt Seenlandschaft Waren 
- Bauernverband M-V 
- Bauernverband Müritz e.V. 
- Bergamt Stralsund 
- Bund für Umwelt und Naturschutz, LV M-V 
- Bundesamt für Naturschutz, FGII 2.1 
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 

Bonn 
- Bundesforstbetrieb Vorpommern-Strelitz 
- FoA Mirow 
- FoA Nossentiner Heide 
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Datum Bekanntmachung / Beteiligung Art / Ort der Bekanntmachung / Beteiligung 

- FoA Wredenhagen 
- IHK Neubrandenburg 
- Landesamt für Landwirtschaft, 

Lebensmittelsicherheit und Fischerei 
- Kreisjagdverband Müritz e.V. 
- Landesforstanstalt M-V 
- Waldbesitzerverband für M-V e.V. 
- Munitionsbergungsdienst (Mirow / Röbel / 

Krümmel / Carpin / Fünfseen) 
- Landesanglerverband M-V e.V. 
- Landesfischereiverband M-V e.V. 
- Landesjagdverband M-V e.V. 
- Landeskanuverband M-V e.V.  
- Landesverband der Binnenfischer M-V e.V. 
- Landesverband der Wasser- und 

Bodenverbände M-V 
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 

Umweltamt 
- Naturschutzbund M-V e.V.  
- Nationalparkamt Müritz 
- Regionaler Planungsverband 

Mecklenburgische Seenplatte, c/o AfRL 
- Stadt Waren (Müritz) 
- Tourismusverband Mecklenburgische 

Seenplatte 
- Tourismusverband M-V e.V. 
- Wasser und Bodenverband „Müritz“ 
- Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, 

Lauenburg 
- Landwirtschaftsbetriebe 
- Fischereibetrieb 
- Campingplätze  
- Gewerbl, und Touristische 

Freizeitsportanbieter 
- Wassersportvereine 
- Segler-Verband M-V e.V. 

09.10.2018 Einladung zur thematische AG per E-Mail 

- Amt Röbel / Müritz 
- Amt Seenlandschaft Waren 
- Amt Waren (Müritz) 
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 

Umweltamt 
- Wassersortvereine 
- Campingplätze 

15.10.2018 I. Abstimmung der Maßnahmen in der 
thematischen AG - Schwerpunkt 
Tourismus 

Beratung / Abstimmung 

        in Rechlin 

29.10.2018 3. Informationsveranstaltung zur 
Vorstellung der erforderlichen 
Maßnahmen zum Erhalt und zur 
Entwicklung bzw. Wiederherstellung von 
FFH-LRT und Artenhabitaten im GGB 

Öffentliche Informationsveranstaltung 

        in Waren (Müritz) 

13.11.2018 Einladung zur ergänzenden 
thematischen Arbeitsgruppe 

schriftliche Bekanntgabe 

- Amt Röbel/Müritz 
- Amt Seenlandschaft Waren 
- Gewerbl, u.Touristische Freizeitsportanbieter 
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Datum Bekanntmachung / Beteiligung Art / Ort der Bekanntmachung / Beteiligung 

- FoA Wredenhagen 
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 

Neubrandenburg 
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 

UNB Waren 
- Wassersportvereine 
- Stadt Waren (Müritz) 
- Tourismus- und Dienstleistungsgesellschaft 

Rechlin mbH 
- Wasser- und Bodenverband „Müritz“ 

 

27.11.2018 ergänzende thematische Arbeitsgruppe 
Schwerpunkt Tourismus - Abstimmung 
der Maßnahmen 

Beratung / Abstimmung 

       in Rechlin 

 

Die Protokolle der Veranstaltungen sowie die Abstimmungsdokumentationen mit den 

Landwirtschafts- und Fischereibetrieben sind der Dokumentation als Anlagen II bis VIII 

beigefügt. 

Folgende Stellungnahmen sind, nach Eingangsdatum sortiert, zum Managementplan für das 

GGB DE 2542-302 eingegangen: 

1. WSV Lauenburg vom 22.11.2018 

2. WSV Eberswalde vom 29.11.2018 

3. Bergamt Stralsund vom 05.12.2018 

4. Bauernverband Müritz vom 10.12.2018 

5. Gemeinde Rechlin vom 11.12.2018 

6. „Touristische Nutzung des NSG „Müritzsteilufer bei Rechlin“ vom 11.12.2018 

7. „Nutzung der Müritz“ vom 11.12.2018 

8. Forstamt Wredenhagen vom 11.12.2018 

9. LWB vom 13.12.2018 

10. Touristischer Freizeitanbieter vom 16.12.2018 

11. Wassersportverein vom 17.12.2018 

12. Fischereibetrieb vom 17.12.2018 

13. LK Mecklenburgische Seenplatte vom 18.12.2018 

14. LK Mecklenburgische Seenplatte, Abteilung Naturschutz vom 18.12.2018 

15. Redaktionelle Hinweise der BImA vom 08.01.2019 

16. BImA vom 17.01.2019 
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Die Abwägung des Verfahrensbeauftragten bezüglich der eingegangenen Stellungnahmen ist 

der folgenden Tabelle 2 zu entnehmen. 
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Tabelle 2: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen - GGB DE 2542-302 

Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Wasser- und 
Schifffahrtsamt 
Lauenburg vom 
22.11.2018 

01 Teil I der 
Management-
planung - 
Grundlagen-
ermittlung 

Von dem digital vorliegenden Entwurf des 
Managementplanes für o. g. Gebiet mit Stand 
vom 15.10.2018, bestehend aus einem Textteil 
und mehreren Karten, werden die Belang der 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes  (WSV), hier vertreten durch das 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Lauenburg (WSA) berührt und betroffen. 

Eingangs möchte ich zu der vorliegenden 
Managementplanung die folgenden 
grundsätzlichen Hinweise geben. 

Der Managementplan umschließt teilweise die 
Müritz, die zur Bundeswasserstraße Müritz-
Eide-Wasserstraße (MEW) zählt. Die MEW 
gehört laut lfd. Nr. 35 der Anlage 1 zu §1 Abs. 1 
Nr. 1 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) 
zu den dem allgemeinen Verkehr dienen- den 
Binnenwasserstraßen des Bundes. Diese 
befinden sich gemäß Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 in 
Verbindung mit Artikel 89 Grundgesetz in der 
Verwaltungszuständigkeit der WSV. 

Die Unterhaltung der MEW und der Betrieb der 
bundeseigenen Schifffahrtsanlagen sind ach § 
7 Abs. 1 WaStrG Hoheitsaufgaben des Bundes, 
die von der WSV wahrgenommen werden. Eine 
Überplanung der dem allgemeinen Verkehr 
gewidmeten Bundeswasserstraßen ein- 
schließlich ihres Zubehörs ist grundsätzlich 
unzulässig, wenn dadurch die Wahrung der 
hoheitlichen Aufgaben der WSV beeinträchtigt 
oder behindert wird. 

Die Hinweise des WSA 
Lauenburg werden in 
den Teil I - Grundlagen 
eingearbeitet, darüber 
hinaus besteht kein 
weiterer Änderungs-
bedarf. 

- Auf die Zuständigkeit des WSA Lauenburg wird 
im Kapitel I.1.2 „Aktueller Zustand, 
Landnutzungen, Tourismus- und Erholungs-
nutzungen“, Abschnitt „Wasserwirtschaft“ 
hingewiesen. 

- Die zusätzlichen Informationen des WSA zur 
Unterhaltung der Bundeswasserstraße  Müritz-
Eide werden in diesen Abschnitt übernommen. 

- Eine Überplanung der Bundeswasserstraße bzw. 
eine grundsätzliche Einschränkung der 
erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Unterhaltung 
ist im Managementplan für das GGB DE 2542-
302 Müritz nicht vorgesehen. 
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Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören 
beispielsweise 

- die Unterhaltung bzw. der Ersatz von 
Ufersicherungen und Dammbauwerken 
zur Stützung des Wasserstandes in der 
MEW, 

- die Erhaltung der Schiffbarkeit, z.B. durch 
Baggerungen und die Beseitigung von 
Schifffahrtshindernissen 

- das Aufstellen und Unterhalten von 
Schifffahrtszeichen, Hinweiszeichen (z. B. 
Tonnen zur Bezeichnung der Fahrrinne 
und zur Bezeichnung von Hindernissen, 
Leitfeuer, Einfahrtzeichen, Kilo- 
metertafeln, Dükertafeln) und 
Vermessungspunkten an den Ufern der 
Bundeswasserstraße, 

- die Erhaltung des ordnungsgemäßen 
Zustandes für den Wasserabfluss, z. B. 
durch die Beseitigung von 
Abflusshindernissen, 

- die Gehölzpflege aus Gründen der 
Verkehrssicherungspflicht und zwecks 
ausreichender Sicht auf 
Schifffahrtszeichen, Hinweiszeichen und 
Vermessungspunkte. 

- Darüber hinaus umfassen die hoheitlichen 
Aufgaben des Bundes auch die 
Regulierung des Wasserabflusses und der 
Eisabfuhr. 

 01 Teil II der 
Management-
planung  
Maßnahmen 

Der nachfolgende Teil meiner Stellungnahme 
bezieht sich auf die speziellen Maßnahmen der 
Managementplanung, die in Tabelle 32 
aufgeführt und in den Maßnahmenkarten 

Die Hinweise des WSA 
Lauenburg in Bezug 
auf die Staulamelle 
werden in den Teil I - 

-  
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Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

dargestellt sind. 

Die Müritz gehört zu den Mecklenburgischen 
Oberseen, welche als Wasserspeicher für weite 
Gebiete des Landes Mecklenburg- 
Vorpommern und darüber hinaus genutzt 
werden. 

Das Wasser der Müritz fließt in östlicher 
Richtung über die MEW in die Elbe bei Dömitz 
und in südöstlicher Richtung über die 
Bundeswasserstraße Müritz-Havel-
Wasserstraße (MHW) in die Havel. 

Die Steuerung des Wasserabflusses an MEW 
und MHW erfolgt gemäß den Vorgaben der 
zuständigen Wasserbehörden des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern. Sie richtet sich 
vorrangig nach dem Wasserbedarf zur 
Aufrechterhaltung der Schifffahrt und zur 
Gewährleistung der ökologischen 
Durchgängigkeit, wobei Wassernutzungen zu 
anderen Zwecken ebenfalls berücksichtigt 
werden. 

Auf der Grundlage von Wasserstandsdaten im 
gesamten Einzugsgebiet der Wasserspeicher 
werden eine Anstauperiode von Oktober bis 
April und eine Abgabeperiode von Mai bis 
September unterschieden. Daraus resultiert die 
Staulamelle an der Müritz. 

Die Wasserbewirtschaftung der Müritz 
unterliegt jährlich zwei primären Zielstellungen. 
Einerseits soll Ende April das festgelegte obere 
Stauziel erreicht, aber möglichst nicht 
überschritten werden. Auf der anderen Seite 
soll das untere Stauziel Ende September nicht 

Grundlagen 
eingearbeitet. 

Es wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass das 
obere Stauziel nicht 

Ende sondern bereits 
Anfang April erreicht 

werden soll. 
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Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

unterschritten werden, wobei während der 
Abgabeperiode auch in längeren 
Trockenwetterperioden Wasser aus der Müritz 
abzugeben ist. 

Da das Wasserdargebot der Müritz wie auch 
der anderen Oberseen jahreszeitlichen und 
witterungsbedingten Schwankungen 
unterworfen ist, kann die Einhalt der 
Staulamelle oder gar eine bestimmten 
Wasserstandes nicht durch das WSA 
beeinflusst werden. 

 01 Teil II der 
Management-
planung  
Maßnahmen 

Die Müritz wird sehr stark von der 
Freizeitschifffahrt genutzt. Sicherheit und 
Leichtigkeit des Schiffsverkehr einschließlich 
Sportboot- und Fahrgastschiffsverkehr sind 
gemäß WaStrG zu gewährleisten. 

Selbst wenn die Managementplanung den 
Verzicht auf eine weitere touristische 
Erschließung in bestimmten Uferbereichen, den 
Erhalt naturnaher Uferstreifen oder die 
Neuordnung von Steganlagen und 
Stegnutzungen vorsieht, hat dies keinen 
Einfluss auf die Erteilung oder Versagung von 
strom- und schifffahrtspolizeilichen  
Genehmigungen gemäß§ 31 WaStrG oder den 
Abschluss privatrechtlicher Verträge. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

-  

 01 Teil II der 
Management-
planung  
Maßnahmen 

Die Ausweisung von Naturschutzgebieten und 
die Sperrung von Wasserflächen für die 
Schifffahrt zu Zwecken des Natur- und 
Umweltschutzes einschließlich deren 
Durchsetzung gehört nicht zu den Aufgaben der 
WSV. 

Vor diesem Hintergrund kann ich nicht 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein weiterer 
Änderungsbedarf. 

- Der Aufzählung des WSA Lauenburg als 
Adressat für die Maßnahmen 001 bis 004 der 
Tabelle 32 bezieht sich ausschließlich auf die 
weitestgehend mögliche Einhaltung der 
festgesetzten Stauziele (vgl. auch Hinweis in der 
Fußnote 17 im Text des Managementplanes).  
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UmweltPlan 

Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

erkennen, warum das WSA Lauenburg als 
Adressat für die Umsetzung der Maßnahmen  

 in der Managementplanung mit den lfd. 
Nummern 002_ 1 und004_ 1 laut Tabelle 

32 genannt ist. 

An dieser Stelle• weise ich auf die Regelung 
des § 4 Satz 1 Ziff. 4 Bundesnaturschutzgesetz 
hin, wonach bei Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege auf 
Flächen, die ausschließlich oder über- wiegend 
Zwecken der See- oder Binnenschifffahrt 
dienen  oder in einem verbindlichen Plan für die 
genannten Zwecke ausgewiesen sind, die 
bestimmungsgemäße  Nutzung  zu 
gewährleisten  ist. 

Auf den Aus- und Neubau von 
Bundeswasserstraßen nach WaStrG wird nicht 
näher eingegangen, da Aus- und 
Neubauplanungen an der MEW derzeit nicht 
bestehen. 

- Die Beachtung/ Umsetzung aller anderen 
Teilmaßnahmen der Komplexmaßnahmen 001 
bis 004 obliegt den ebenfalls aufgeführten 
Adressaten StALU MS sowie uNB LK MS. 

 01 Gesamtunter-
lage Manage-
mentplan GGB 
DE 2542-302 

Die Managementplanung grenzt an den Bolter 
Kanal, der sich in der Zuständigkeit des WSA 
Eberswalde befindet. Daher habe ich, Ihr 
Einverständnis vorausgesetzt, Ihre Mail vom 
15.11.2018 an das WSA Eberswalde 
weitergeleitet. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungsbedarf. 

- Der Bolter Kanal befindet sich außerhalb des 
GGB DE 2542-302 und wurde in die 
Managementplanung nicht einbezogen. 

 01 Gesamtunter-
lage Manage-
mentplan GGB 
DE 2542-302 

Abschließend möchte ich erwähnen, dass die 
Frist zur Abgabe meiner Stellungnahme bis 
zum 30.11.2018 ungewöhnlich kurz ist. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

-  

Wasser- und 
Schifffahrtsamt 

02 Gesamtunter-
lage Manage-

Vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
(WSA) Lauenburg wurde ich darüber informiert,  

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 

- Der Bolter Kanal befindet sich außerhalb des 
GGB DE 2542-302 und wurde in die 
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UmweltPlan 

Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Eberswalde 
vom 29.11.2018 

mentplan GGB 
DE 2542-302 

dass Sie im  Bereich der Müritz einen neuen  
Managementplan für ein FFH-Gebiet aufgestellt 
haben. 

Nach Prüfung der dazu vorliegenden 
Unterlagen habe ich festgestellt, dass das 
betreffende FFH-Gebiet unmittelbar an den 
Bolter Kanal angrenzt. 

Der Bolter Kanal befindet sich von der Mündung 
in die Müritz bis zur ehemaligen Schleuse  Bolt 
im Zuständigkeitsbereich des WSA Eberswalde 
und ist Teil der Müritz-Havel-Wasserstraße 
(siehe hierzu die Binnenschifffahrtsstraßen-
Ordnung vom 16. Dezember 2011, Kapitel 24, 
Nr. 3). Er ist eine sonstige Binnenwasserstraße 
des Bundes und daher auch nicht in der Anlage 
1 zum Bundeswasserstraßengesetz aufgelistet. 

Er wird vom WSA Eberswalde verwaltet und 
unterhalten. 

Die Unterhaltung umfasst dabei die Erhaltung 
eines ordnungsgemäßen Zustandes für den 
Wasserabfluss und die Erhaltung der 
Schiffbarkeit. Dazu gehören die Räumung, die 
Freihaltung, der Schutz und die Pflege des 
Gewässerbettes mit seinen Ufern. Außerdem 
weise ich darauf hin, dass Aussagen die eine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung für 
Unterhaltungsmaßnahmen vorsehen, nicht 
statthaft sind. 

Gegen den o.g. Managementplan bestehen 
keine Einwände, wenn der Bolter Kanal 
weiterhin uneingeschränkt genutzt, unterhalten 
und betrieben werden kann. 

Änderungen des Managementplanes bitte ich 

kein Änderungsbedarf. Managementplanung nicht einbezogen. 

- Maßnahmen zum Erhalt/ zur Entwicklung von 
LRT nach Anhang I und Arten nach Anhang II der 
FFH-RL im GGB DE 2542-302   sind im Bereich 
des Bolter Kanals nicht vorgesehen. 
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UmweltPlan 

Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Sie, mir in Zukunft schriftlich anzuzeigen. 

Bergamt 
Stralsund vom 
12.05.2018 

03 Gesamtunter-
lage Manage-
mentplan GGB 
DE 2542-302 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte 
Maßnahme 

Entwurf zum Managementplan für das Gebiet 
DE 2542-302 "Müritz" berührt keine 
bergbaulichen Belange nach 
Bundesberggesetz (BBergG) sowie Belange 
nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). 

Für den Bereich der o. g. Maßnahme liegen 
zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder 
Anträge auf Erteilung von 
Bergbauberechtigungen vor. 

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu 
wahrenden Belange werden keine Einwände 
oder ergänzenden Anregungen vorgebracht. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungsbedarf. 

-  

Bauernverband 
Müritz vom 
11.12.2018 

04 Gesamtunter-
lage Manage-
mentplan GGB 
DE 2542-302 

Zum Entwurf des Managementplanes für das 
Gebiet DE 2542-302 „Müritz"  nehmen  wir wie 
folgt Stellung. 

0. Zusammenfassung 

Das LRT 6210 und die Habitate von der Großen 
Moosjungfer und dem Großen Feuerfalter 
wurden mit ungünstigem Erhaltungszustand 
bewertet. Der Einschätzung widersprechen wir. 
Alle 3 wurden neu erfasst. 

Eine Nichtbewertung des Erhaltungszustandes 
auf Grundlage der geringen vorliegenden Daten 
halten wir für fachlich korrekter. Siehe dazu 
auch Bewertung bzw. Nichtbewertung der 
ebenfalls neu erfassten Teichfledermaus bzw. 
wissenschaftlicher Irrtum Fischotter und Sumpf-

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungsbedarf. 

- Die im Managementplan DE 2542-302 
vorgenommenen Bewertungen der relevanten 
Anhang II-Arten und FFH-LRT erfolgten auf 
Grundlage aktueller Bestandskartierungen aus 

den Jahren 2015 (Steinbeißer, 
Windelschnecken) sowie 2017 (alle LRT sowie 
alle weiteren Anhang II-Arten). Die Kartierungen 
und Bewertungen wurden entsprechend den 
methodischen Vorgaben der 
Managementplanung im Land Mecklenburg-
Vorpommern vorgenommen und bildeten die 
Grundlage für die Festlegung aller erforderlichen 
Maßnahmen zum Erhalt/ zur Entwicklung. 

- Ältere Bewertungen, die Grundlage der 
Gebietsmeldungen 2004 bildeten und im 
Standarddatenbogen für das GGB verankert 
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UmweltPlan 

Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Glanzkraut. sind, werden ausschließlich zur Defizitanalyse 
herangezogen, um zu prüfen, ob es innerhalb des 
Referenzzeitraumes zu einer plausiblen 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
gekommen ist. Das hat Auswirkungen in Bezug 
auf die Priorität der Umsetzung der Maßnahmen. 
Wenn eine plausible Verschlechterung 
festgestellt wird, sind schnellstmöglich 
Wiederherstellungs-maßnahmen erforderlich. 
Aber auch für alle anderen LRT und Arten des 
GGB, die aktuell mit „C“ bewertet wurden, ist 
(unabhängig, ob innerhalb des 
Referenzzeitraumes eine Verschlechterung 
eingetreten ist) durch entsprechende 
Maßnahmen der günstige Erhaltungszustand 
herbeizuführen.     

 04 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Zitat: Lediglich Flächenverluste des LRT 3150 
gehen aller Voraussicht nach nicht auf 
Fehlinterpretationen im Rahmen der FFH-
Binnendifferenzierung zurück, sondern sind 
Resultat der anhaltenden Entwässerung eines 
Feuchtgebietes zwischen Sembzin und Sietow. 
Für diese Verluste ergibt sich somit eine 
Verpflichtung zur Wiederherstellung. 

Die Aussage ist an der Stelle unzulässig, es 
handelt sich um eine Vermutung. Erst nach 
Vorlage eines entsprechenden Gutachtens, 
welches die Vermutung bestätigt, entsteht die 
Wiederherstellungspflicht. Die Machbarkeit und 
Sinnhaftigkeit der Wiederherstellung ist durch 
dieses Gutachten ebenfalls nachzuweisen. 
Gleichzeitig darf die Wiederherstellung bzw. 
Verbesserung des Erhaltungszustandes des 
LRT 3150, z.B. durch Anhebung der 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungsbedarf. 

- Da bereits im Rahmen der Erfassung der 
gesetzlich geschützten Biotope im Land M-V 
Ende der 1990-er Jahre/ Anfang 2000 
(Grundlage der Ausweisung für die FFH-LRT) auf 
die Entwässerung in diesem Bereich des GGB 
DE 2542-302 hingewiesen wurde und seitdem 
offensichtlich keine Veränderung der 
Entwässerungswirkung des Grabensystems 
erfolgt ist, kann durchaus vermutet werden, dass 
durch die Entwässerung der Verlandungsprozess 
einzelner Gewässer verstärkt wurde und der 
damit einhergehende LRT-Verlust darin seine 
Ursache hat. 

- Es ist im Managementplan explizit darauf 
hingewiesen, dass zunächst im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie zu klären ist, ob ein 

Wasserrückhalt im Gebiet möglich ist und welche 
Auswirkungen sich u. U. auf angrenzende 
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UmweltPlan 

Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Wasserstände nicht zu einer Verschlechterung, 
Vernässung von Flächen außerhalb des LRT 
3150 führen. 

 

Flächen/ Nutzungen ergeben. Wenn die 
grundsätzlichen Möglichkeiten der 
Wasserstandsanhebung  in der Machbarkeits-
studie positiv beurteilt werden, schließt sich ein 
wasserbauliches Genehmigungsverfahren an.  

 04 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Zitat: Aufnahm der extensiven Bewirtschaftung 
der Teilflächen des LRT 6210 

Die Entscheidung für eine extensive 
Wirtschaftsweise auf den Flächen kann nur 
freiwillig erfolgen und nicht unter behördlicher 
Zwang. Mindererträge und Mehraufwendungen 
sind zu entschädigen 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungsbedarf. 

- Der Managementplan hat generell keine 
unmittelbare Rechtswirkung sondern ist ein 
Fachplan der zuständigen Naturschutzbehörden.  

- Teilflächen des LRT 6210 befinden sich innerhalb 
des GGB DE 2542-302 ausschließlich im NSG 
Nr. 265 „Müritzsteilufer bei Rechlin“ und gehören 
zum Eigentum der BImA. Für das gesamte NSG 
wurde durch die BImA ein   Naturerbe-
Entwicklungsplan aufgestellt. Beide Teilflächen 
des LRT 6210 sollen dementsprechend in das 
Nutzungsregime der halboffenen 
Weidelandschaft einbezogen werden. Die BImA 
setzt diese Maßnahmen in Eigenregie um 
(Maßnahmen 039_2, 040_2).    

 04 Teil I der 
Management-
planung - 
Grundlagen-
ermittlung 

I.1.2 Aktueller Zustand Landnutzungen ... 

In diesem Kapitel werden eine Vielzahl von 
Daten dargestellt, die aber aufgrund der 
Darstellungsweise zur Verwirrung beitragen. 
Insbesondere die Angaben in Tabelle 2 Biotop 
und Nutzungstypen in ha und% und Abbildung 
2 Biotopaufteilung in Diagrammform in% mit 
den anschließenden textlichen Erläuterungen. 
Z.B. Grünland 200,68 ha laut Tabelle 2 und 
169,7 ha laut Text oder LN 183,7 ha, gleich 1,7 
% davon 14,07 ha Acker laut Text und 15,74 ha, 
gleich 0,2 % laut Tabelle 2 oder 1,7 % Acker 
laut Abbildung 2. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungsbedarf. 

- Im Kapitel „Landwirtschaft“ sind nur Flächen 
ausgewertet, die im Feldblockkataster auch als 
Feldblock ausgewiesen sind. Darauf ist im Text 
auch eindeutig hingewiesen.  

- Die Flächenbilanz Im vorhergehenden Kapitel 
„Biotop- und Nutzungstypen“ bezieht alle in der 
BNTK als Acker- bzw. Grünland ausgewiesenen 
Flächen mit ein (unabhängig davon, ob sie als 
Feldblock ausgewiesen sind). Beispielsweise 
sind im Bereich des Müritzsteilufers Standorte 
verbreitet, die der Biotopobergruppe „Grünland“ 
zuzuordnen, jedoch nicht als Feldblock gemeldet 
sind.  
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UmweltPlan 

Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

 

 

 04 Teil I der 
Management-
planung - 
Grundlagen-
ermittlung 

Seite 23 heißt es Zitat: Das Grabensystem 
zwischen Gotthun und Sietow-Dorf entwässert 
große Acker- und Grünlandbereichen so dass 
entsprechend hohe Nährstofffrachten zu 
vermuten sind. Der schmale Gehölzsaum, der 
den Übergang zum Ufer der Müritz bildet, ist für 
eine ausreichende Pufferung der Stoffeinträge 
vermutlich nicht ausreichend. 

Hier handelt es sich um eine reine Mutmaßung, 
die Aussage ist so nicht zulässig. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungsbedarf. 

- Im Text ist darauf hingewiesen, dass es sich um 
eine Vermutung handelt („so dass entsprechend 
hohe Nährstofffrachten zu vermuten sind“). Die 
Vermutung ist jedoch naheliegend, da die 
Entwässerungsrichtung in Richtung Müritz erfolgt 
und somit Nährstoffe aus dem Acker und dem 
entwässerten Grünland über das Grabensystem 
in die Müritz gelangen können. 

 04 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Zu den in Kapitel II.1.1 Erforderliche 
Erhaltungs- und Wiederherstellungs- sowie 
wünschenswerte Entwicklungsmaßnahmen 
dargestellten Entwicklungsmaßnahmen ist 
anzumerken: 

Für den LRT 6510 ist auf den Naturerbe-
Entwicklungsplan der BImA verwiesen worden, 
es ist aber keine Aussage durch das 
Planungsbüro erfolgt, wie der BImA-Plan 
fachlich zu bewerten ist bzw. durch das 
Planungsbüro bewertet worden ist. Gleichzeitig 
sind die Vorgaben widersprüchlich. Z.B. 
Zweischürige Mahd, alternativ 
Herbstbeweidung, wobei  die Beweidung später  
erfolgen kann  als die 2. Mahd. Die Beweidung 
soll mit hoher Besatzdichte durchgeführt 
werden, hier ist auf mögliche Kollisionen mit 
anderen Richtlinien (CC, AUKM) im Bereich 
Viehbesatz hinzuweisen. Die gewünschten 5% 
- 10% Altgrasstreifen sind ungenau 
beschrieben (Wie viele Streifen? Eine Fläche? 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungsbedarf. 

- Die BImA ist u. a. Eigentümer großer Bereiche 
des Müritzsteilufers bei Rechlin, dem Standort 
der einzigen Teilfläche des LRT 6510. Für seine 
Eigentumsflächen hat die BImA einen Naturerbe-
Entwicklungsplan aufgestellt, in dem die 
Maßnahmen zur Landschaftspflege dargestellt 
sind. Sie sind auf den Erhalt und die Entwicklung 
der LRT, aller anderen hochwertigen Biotope 
sowie der Arten ausgerichtet, die im NSG ihre 
Lebensräume haben.  

- Die Maßnahmenplanung der BImA wurde, soweit 
sie die LRT und Artenhabitate des GGB DE 2642-
302 betrifft, nachrichtlich in den Managementplan 
übernommen. Sie ist geeignet, die für die 
relevanten Schutzobjekte, so auch für den LRT 
6510, festgelegten Erhaltungsziele zu sichern 
bzw. zu erreichen. Alle Maßnahmen im Bereich 
der BImA werden in Eigenregie umgesetzt.   

- Abgesehen davon stellt die Managementplanung 
keine ausführungsreife Planung dar. Die 
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Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Breite der Streifen? 5% - 10% auf die 9 ha 
gesamt? 5% - 10% auf der jeweiligen Parzelle 
von den gewünschten 3 Parzellen?) und 
technologisch schwierig umsetzbar. 
Erheblicher Mehraufwand ist zu entschädigen. 
Der starke Wildschweinbesatz, die 
Durchwühlung der Flächen gefährdet 
insgesamt die Existenz des LRT 6510. 

detaillierte Ausführung kann für einzelne 
Maßnahmen erst vor Beginn der Umsetzung 
erfolgen. 

 04 Teil I der 
Management-
planung – 
Grundlagen-
ermittlung 

Zu den Entwicklungsmaßnahmen für den LRT 
6210 erklären wir: die Einstufung des LRT in 
einen schlechten Entwicklungszustandes 
können wir auf Grund der Ersterfassung und 
der geringen Größe von insgesamt 0,2 ha (2 
Teilflächen 0, 13 ha, 0,08 ha) nicht 
nachvollziehen. Siehe auch unsere 
Ausführungen oben. 

 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungs-bedarf. 

- Beide Teilflächen überschreiten separat deutlich 
die Mindestgröße für die Ausweisung als LRT 
6210, die mit 200 m² festgelegt ist. 

- Die Bewertung des LRT 6210 ist entsprechend 
den Vorgaben im Land M-V korrekt erfolgt. Die 
Gesamtfläche des LRT 6210 umfasst 0,21 ha, 
davon weisen ca. 62% den EHZ C auf (nämlich 
die Teilfläche 6210-001-C mit ca. 0,13 ha). 
Daraus leitet sich auf Gebietsebene für den LRT 
6210 aktuell nur ein ungünstiger Erhaltungs-
zustand ab.   

 04 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Im Kapitel II.3 Finanzierung der Erhaltungs-, 
Wiederherstellungs- und vorrangigen 
Entwicklungsmaßnahmen werden 
verschiedene Finanzierungsinstrumente 
benannt U.E. ist die Finanzierung über die z.B. 
unter F 20, F 21 und F 23 genannten Richtlinien 
nicht dauerhaft. Hier handelt es sich um 
Programme die in der nächsten Förderperiode 
sich erheblich verändern oder sogar wegfallen 
können. 

Die dauerhafte Finanzierung der Maßnahmen 
muss daher aus anderen Quellen erfolgen. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

- Da der Managementplan noch in der laufenden 
Förderperiode fertiggestellt wird und Infor-
mationen zu den künftigen Fördermöglichkeiten 
nicht vorliegen, kann nur auf die derzeit 
bestehenden Finanzierungsinstrumente verwie-
sen werden. 

- Eine Anpassung/ Modifizierung ist nach 
Bekanntwerden der neuen Förderperiode 
möglich und notwendig. 

- Andere, als die im  Managementplan benannten 
Finanzierungsmöglichkeiten bestehen aktuell 
nicht. 

Gemeinde 05 Teil II der Die Gemeinde Rechlin nimmt zum vorliegenden  Der Hinweis wird zur - Zum Zeitpunkt der Aufforderung, die 
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Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Rechlin vom 
11.12.2018 

Management-
planung - 
Maßnahmen 

Managementplan,  Stand 15.10.2018, wie folgt 
Stellung: 

Bisheriges Verfahren 

Die sowohl in der ersten öffentlichen 
Informationsveranstaltung am 06.04.2017 als 
auch in der zweiten öffentlichen 
Informationsveranstaltung am 16.04.2018 
initiierte Beteiligung durch Verbände, 
Anliegergemeinden etc. (Listen zur Bildung von 
Arbeitsgruppen lagen aus - Eintragungen 
wurden z.B. für AG Land durch W.-D. Ringguth, 
Bürgermeister der Gemeinde Rechlin und 
Vorsitzender des Tourismusverbandes 
Mecklenburgische Seenplatte sowie für die AG 
Wasser,  Segelverein Wasserfsportverein  
vorgenommen) fanden aber im Verfahren keine 
Entsprechung. 

Zu Arbeitsgruppensitzungen wurden keine der 
beteiligten Personen geladen. 

Dementsprechend wurde auf der dritten 
öffentlichen Informationsveranstaltung am 
29.10.2018 darauf hingewiesen, dass keine der 
oben genannten Personen, aber auch die 
Müritzgemeinde Rechlin als Körperschaft 
öffentlichen Rechts oder der 
Tourismusverband, im laufenden Verfahren 
beteiligt wurden. 

Mit der Wiederholung der Beteiligung bei der 
Veranstaltung am 27.11.2018 sowie der 
Verlängerung der Frist zur Stellungnahme auf 
den 18.12.2018 konnten Argumente der 
Betroffenen gehört werden. Für das geplante 
Monitoring ist die Beteiligung der Gemeinde 

Kenntnis genommen. grundsätzliche Bereitschaft zur Teilnahme an 
einer AG zu bekunden, war das 
Maßnahmenkonzept noch nicht vollständig 
erarbeitet. 

- Der aktuell gute Erhaltungszustand der Müritz 
erfordert derzeit, über die bereits feststehenden 
Maßnahmen zum Schutz (NSG, § 20-Biotope) 
keine aktiven Maßnahmen zur Sicherung bzw. 
Entwicklung. Die derzeitige Nutzung der Müritz ist 
unter Berücksichtigung der bestehenden 
Rechtsvorschriften mit den Schutz- und 
Erhaltungszielen für den LRT 3140 vereinbar.   

- Empfohlen wurde jedoch, vor dem Hintergrund 
des hohen Anteils nicht LRT-typischer 
Störungszeiger in den Flachwasserbereichen der 
Müritz, zu prüfen, worin die Ursachen liegen, 
zumal diese Entwicklung im Widerspruch zu den 
abnehmenden Nährstoffgehalten der Müritz 
stehen. Die damit verbundenen zusätzlichen 
Untersuchungen sind im Rahmen der 
Managementplanung nicht zu leisten, so dass die 
Erarbeitung und Durchführung eines 
entsprechenden Monitoringprogramms angeregt 
wurde. Da diese Untersuchungen mit keinerlei 
Einschränkungen der aktuellen Nutzungen 
verbunden sind, wurden gezielt nur die Nutzer der 
potenziellen Monitoringstandorte in die 
Abstimmung einbezogen.  

- Das StALU Mecklenburgische Seenplatte hat in 
Bezug auf die Beteiligung aller Interessenten an 
der thematischen Arbeitsgruppe einen Fehler 
gemacht. Folgerichtig wurde diese Veranstaltung 
am 27.11.2018 wiederholt.  



Anlagen zum Managementplan für das GGB DE 2542-302 

 

 

21 

 

UmweltPlan 

Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

durch den Bürgermeister nachdrücklich 
gewünscht worden. 

Dem Wunsch zur Beteiligung wurde 
entsprochen. 

Gerade im Zusammenhang mit dem geplanten 
Monitoring ergeben sich Besorgnisse im 
Hinblick auf die Wassersportnutzung durch 
Urlauber und Einheimische und damit für eine 
zentrale Daseinsfunktion des Tourismusortes 
Rechlin und seiner Einwohner. 

 05 Teil I der 
Management-
planung - 
Grundlagen-
ermittlung 

Für die Stellungnahme der Gemeinde wird auf 
Quellenangaben verzichtet. Vorsorglich wird 
darauf hingewiesen, dass die Datenerhebung 
im Managementplan z.T. anhand 
werbefinanzierter Internetseiten erfolgt. Dies 
erscheint wissenschaftlich als unzureichend 
basiert. 

Stellungnahme im Einzelnen 

Zu Teil 1  - Grundlagen 

Geologie und Wasserhaushalt 

Seite 16 von 185, vorletzter Absatz: 

Der Bolter Kanal ist zwischen  1832 und 1837 
als erste schiffbare Verbindung zwischen der 
Müritz und Berlin entstanden 

Zu I. 1.2. 

Aktueller Zustand, Landnutzungen, Tourismus- 
und Erholungsnutzungen 

Bereits auf de Informationsveranstaltungen in 
Waren/Eldenburg am 16.04.2018 und am 
29.10.2018 wurde auf etwaige 
Informationsdefizite oder fehlerhafte 

Die Hinweise werden in 
den Managementplan 
übernommen.  

-  
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Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Basisdatenerhebungen hingewiesen. Da diese 
Basisdaten für die „Ist-Zustandsanalyse" und 
damit aber sowohl für mögliche Einflüsse auf 
unterschiedliche Lebensraumtypen und 
etwaige Erhaltungsmaßnahmen  als aber auch 
auf künftige Planungen im  Bereich touristischer 
Entwicklung maßgeblich sein können, legt die 
Gemeinde Rechlin hier den Schwerpunkt  ihrer 
Stellungnahme, da sie im Rahmen der 
Daseinsvorsorge  auch und vor allem den hier 
lebenden  Menschen verpflichtet ist. Insoweit 
kann die Gemeinde Rechlin durch fehlerhafte 
Basisdaten im Managementplan ,,Müritz" für 
zukünftige Bauleitplanungen in besonderer 
Weise berührt sein. 

Planungsziel der Gemeinde bleibt, auf Basis 
des Regionalen 
Raumentwicklungsprogrammes im 
Tourismusschwerpunktraum Rechlin den 
Tourismus als Wirtschaftsfaktor 
weiterzuentwickeln, bedarfsgerecht zu 
erweitern und qualitativ zu verbessern. 

Im stark ländlich strukturierten Raum ist der 
Tourismus zentraler Entwicklungsmotor und oft 
einzige Erwerbsquelle. 

Zu I.1.2. 

Tourismus und Erholung 

Fahrgastschifffahrt S. 27 bitte ergänzen: 

,,unter Anderem" 

es gibt weitere Schifffahrtsunternehmen.  

 An- und Ablegestellen:  
Schifffahrtsanleger  Rechlin 



Anlagen zum Managementplan für das GGB DE 2542-302 

 

 

23 

 

UmweltPlan 

Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

S. 27, 28 Abs. Wassersport 

Einsatzstellen für Kanus 

 Umtragestelle und 
Wasserwanderrastplatz Bolter 
Schleuse 

 Naturhafen  Bolter Kanal 

bitte ergänzen: 

S. 28 Wasserwanderrastplätze 

bitte ergänzen: 

S. 28 Absatz Surfspots 

S.29 Tabelle 7, Zusammenstellung  der 
Bootsliegeplätze im  GGB DE 2542-302 sowie 

unmittelbar daran angrenzend 

Rechlin Nord 

Boeker Mühle: 

Boek: 

S. 29 Bootsliegeplätze  außerhalb des GGB  

Rechlin (Kleine Müritz): 

Rechlin Nord: 

Boek: 

 Bootshäuser  Bolter Schleuse - 25 
Liegeplätze 

 Wasserwanderrastplatz Bolter 
Schleuse - 12 Liegeplätze 

S. 32 Tabelle 9 

Camping - Wohnmobilstellplätze 
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mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
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Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

 05 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Abschließend weise ich für die Gemeinde 
Rechlin darauf hin, dass die Gemeinde - 
vertreten durch den Bürgermeister - nochmals 
dringend bittet, im weiterführenden Monitoring- 
Verfahren beteiligt zu sein. Besondere 
Besorgnis entsteht durch die bisher 
vorgenommene Gefährdungseinschätzung des 
Lebensraumtyps 3140 im Flachwasserbereich 
der Müritz. Hier allein auf den „intensiven 
Bootsverkehr" abzuheben, erscheint 
problematisch. 

Die Gemeinde teilt die Auffassung, dass ein 
solch monokausaler Ansatz (nur Bootsverkehr) 
einer wissenschaftlich fundierten Basis 
entbehrt. 

Die Stellungnahme der Gemeinde Rechlin 
wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung 
am 11.12.2018 behandelt. 

Die Verwaltung wird gebeten, die 
Stellungnahme fristgerecht zuzuleiten. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 
und findet im weiteren 
Verfahren 
Berücksichtigung. 

- Die Einbeziehung/ Information aller Anlieger/ 
Nutzer in die Erarbeitung und Auswertung des 
Monitoringprogrammes ist  (protokollarisch) 
festgelegt. 

- Das Ziel der weiterführenden Untersuchungen 
besteht ja gerade darin, alle möglichen Ursachen 
herauszufinden und einer u. U. möglichen 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes im 
Vorfeld entgegenzu-wirken. 

Naturferienpark 
am See vom 
11.12.2018 zum 
Naturschutz-
gebiet 
Müritzsteilufer 
bei Rechlin 

06 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Der Entwurf zum Managementplan wurde 
vorgestellt. Das Naturschutzgebiet 
„Müritzsteilufer" zwischen Claassee und  Bolter 
Kanal wird darin aufgenommen. Es ist ein 
Wanderweg als Stichweg zum Steilufer 
vorgesehen. Das ist zu wenig. Ein 
Verbindungsweg vom Claassee zum Bolter 
Kanal ist für den Erholungsort Rechlin für 
Urlauber und Einheimische unerlässlich, 
deshalb wird der Planung widersprochen. 

Begründung: 

Rechlin ist Erholungsort und lebt in hohem 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungsbedarf. 

- Das Ziel der Managementplanung in den 
Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung in M-V 
besteht darin, die Erhaltungsziele für die 
Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten nach 
Anhang II festzulegen und dafür Sorge zu tragen, 
dass ihr günstiger Erhaltungszustand gesichert 
bzw. in absehbarer Zeit erreicht wird. Es ist eine 
Fachplanung für die Naturschutzbehörden und 
somit werden touristische Belange nur 
berücksichtigt, wenn es um die Entscheidung 
geht, ob die bestehende touristische Nutzung mit 
den Schutz- und Erhaltungszielen vereinbar ist 
oder ob ggf. Maßnahmen zur Einschränkung der 
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Maße vom Tourismus, der mit Abstand die 
meisten Arbeitsplätze bietet. Die Urlauber, die 
hierher kommen erwarten Naturnähe. Das ist 
Rechlins einzige Stärke. Weitere attraktive 
Angebote gibt es kaum. Neben dem 
Wassersport sind Wandern und Radfahren die 
Lieblingsbeschäftigungen. 

Das Angebot ist aber äußerst begrenzt, weil 
weite Gebiete munitionsbelastet sind und nicht 
betreten werden dürfen. Mindestens hundert 
Verbotsschilder weisen darauf hin. 

Das Müritz-Steilufer war immer das 
Wandergebiet der Rechliner und ihrer Gäste 
auch noch unerlaubter Weise nachdem es 
Naturschutzgebiet ohne Wanderwege wurde. 

Rechlin erstreckt sich entlang der Müritz von 
Vietzen bis zum Boeker Sender. Den größten 
Teil entlang des Ufers gibt es bereits einen 
Wanderweg 

 von Vietzen durch Rechlin, Rechlin  Nord 
bis zum Claassee (Marina Müritz und  
Ferienpark) mit Anschluss an den 

 tollen Radweg und Mirow. vom Bolter 
Kanal durchs Feriendorf Müritzparadies, 
den Campingplatz Cl 5, den Campingplatz 
Cl 6 bis zum 

Boeker Sender mit Anschluss an den Müritz-
Nationalpark 

Die Verbindung zwischen den beiden 
Wegstrecken durch das Naturschutzgebiet 
„Müritzsteilufer" ist plausibel und landschaftlich 
von ganz besonderem Reiz. Der 
straßenbegleitende Radweg entlang der 

Nutzung erforderlich sind.  

- Es ist daher nicht Aufgabe des 
Managementplanes die Entscheidungen eines 
Eigentümers (in dem Fall die BImA) in Bezug auf 
die Wegeführung auf seinen Flächen zu 
hinterfragen, sofern sie den Schutz- und 
Erhaltungszielen nicht entgegenstehen.  
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Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Kreisstraße ist keine Alternative. 

Widerstände gegen den Wanderweg durch das 
Naturschutzgebiet gibt es von zwei Seiten. 

1. Von dem Grundstücksbesitzer BlmA 

Die BlmA will keine Wege und behauptet es 
gäbe keinen Anspruch darauf, weil keine 
Katasterflächen eingetragen sind. 

In Deutschland ist gesetzlich geregelt, dass 
Wälder -staatliche wie hier und sogar private- 
für die Menschen zugänglich sein müssen. Und 
in Wäldern sind auch keine Wegekataster 
eingetragen. Trotzdem dürfen die 

Menschen alle Waldwege benutzen. 

Das Naturschutzgebiet ist Munitionsbelastet. 
Für einen Waldweg müsste nur ein geringer Teil 
auf Munition kontrolliert werden.  Das scheint 
zumutbar. Für den Wanderweg zum 
Aussichtspunkt wird auch kontrolliert. Nicht die 
Rechliner und ihre Gäste haben die Munition 
dort hinterlassen, sondern das Deutsche Reich 
als Vorläufer der Bundesrepublik, alliierte 
Kampfbomber und die Russen. Zum Vergleich: 
Ein Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, vom 
Charakter vergleichbar, ohne Wanderwege 
wäre völlig unvorstellbar. Es ist 
Wesensmerkmal von Naturschutzgebieten die 
Menschen einzubeziehen und nicht 
auszuschließen. 

2. Managementplanung „Müritz" 

Sie hat die Vorstellung der BlmA übernommen 
und will sie im Managementbereich 
„Müritzsteilufer" festschreiben. 
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Beidem wird widersprochen. Für die 
Entwicklung des staatlich anerkannten 
Erholungsortes Rechlin ist der durchgehende 
Wanderweg weitgehend nicht direkt am Ufer 
aber nahe der Müritz von großer Bedeutung. 

Naturferienpark 
am See vom 
11.12.2018 in 
Bezug auf die 
Müritz 

07 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Die Müritz und ihr Umfeld wird  FFH-Gebiet 
(Flora-Fauna-Habitat). In einem 
Managementplan wird zur Zeit der Bestand 
erfasst und Maßnahmen entwickelt um die 
Natur zu schützen. Die Beschlüsse können 
Auswirkungen auf den Wassersport an und auf 
der Müritz haben. 

Für die Uferbereiche vor dem Müritz-
Nationalpark und vor dem Naturschutzgebiet 
Müritzsteilufer bei Rechlin gibt es seit vielen 
Jahren ein Nutzungs- und Befahrensverbot. 

Heute können Bootsfahrer im 
Flachwasserbereich nördlich des Nationalparks 
und zwischen Bolter Kanal und südlicher 
Grenze des Nationalparks ankern. 

Es wurden Spuren von Ankern auf dem 
Seeboden festgestellt. Im  Rahmen der 
Planung soll die Auswirkung  auf die 

Bodenbeschaffenheit untersucht werden. 
Verglichen wird zwischen: 

 einerseits Gebieten, wo ankern zulässig  ist 
und 

 andererseits Gebieten, wo befahren und 
ankern verboten ist. 

Welches Ergebnis die Untersuchung haben 
wird ist offen. Einerseits kann alles so bleiben 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungsbedarf.  

- Der aktuell gute Erhaltungszustand der Müritz 
erfordert derzeit, über die bereits feststehenden 
Maßnahmen zum Schutz (Nichtbefahrung 
Wasserflächen NSG, Müritz-Nationalpark, keine 
Beeinträchtigung von § 20-Biotopen) keine 
aktiven Maßnahmen zur Sicherung bzw. 

Entwicklung. Die derzeitige Nutzung der Müritz ist 
unter Berücksichtigung der bestehenden 
Rechtsvorschriften mit den Schutz- und 
Erhaltungszielen für den LRT 3140 vereinbar.   

- Empfohlen wurde jedoch, vor dem Hintergrund 
des hohen Anteils nicht LRT-typischer 
Störungszeiger in den Flachwasserbereichen der 
Müritz, zu prüfen, worin die Ursachen liegen, 
zumal diese Entwicklung im Widerspruch zu den 
abnehmenden Nährstoffgehalten der Müritz 
stehen. Die damit verbundenen zusätzlichen 
Untersuchungen sind im Rahmen der 
Managementplanung nicht zu leisten, so dass die 
Erarbeitung und Durchführung eines 
entsprechenden Monitoringprogramms angeregt 
wurde. 

- Gemeinsam mit den Anliegern und Nutzern soll 
das Untersuchungsprogramm aufgestellt und 
ausgewertet werden. Gemeinsam werden dann 
auch ggf. erforderliche Maßnahmen abgestimmt, 
mit dem Ziel auch perspektivisch eine 



Anlagen zum Managementplan für das GGB DE 2542-302 

 

 

28 

 

UmweltPlan 

Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

wie es ist. Andererseits kann es aber auch zu 
erheblichen Einschränkungen kommen. 
{Anker- und  Befahrensverbot). 

Ziel der Planung ist, die Natur zu erhalten und 
zu entwickeln. Wenn Regionen im Interesse 
des  Naturschutzes entwickelt werden, geht das 
selbstverständlich zu Lasten anderer und zwar 
hier der Bootsfahrer und Angler Heute ankern 
in den genannten  Bereichen die Boote der 
Müritzanwohner rund um den See und die 
Boote der Urlauber, die sowohl  mit eigenen  
Booten als auch mit Charterbooten die 
Ankermöglichkeit zu schätzen wissen. 

 

Wir Wassersportler sind gegen weitere 
Einschränkungen in den vorgenannten 
Gebieten. 

 Andere gute Ankerplätze gibt es nicht. 

 Vor dem Nationalpark und dem 
Müritzsteilufer und an anderen Stellen gibt 
es schon reichlich Befahrensverbote, die 
auch akzeptiert werden. 

 Die einheimischen Wassersportler nutzen 
diese Flächen bereits seit mindestens 100 
Jahren. Weitere Einschränkungen werden 
keine Akzeptanz finden. 

 Das Westufer ist häufig steinig und eignet 
sich nicht zum Ankern oder ist auch für 
Naturschutzzwecke gesperrt. 

 Das Ufer zwischen Bolter Kanal und 
Südgrenze Nationalpark ist ca. 4 km lang. 
Im Verhältnis zur Gesamtuferlänge der 
Müritz (ca. 100 km) ist das bescheiden. 

Verschlechterung des Zustandes der Müritz zu 
verhindern.  
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 Warum kann den Wassersportlern dieser 
Ankerbereich nicht freigehalten werden? 
Für „Störanzeigerpflanzen" zur Beurteilung 
des Zustandes der Müritz gibt es noch 
genug Flachwasserbereiche. 

Die Belastung der Flächen kann nicht hoch 
sein, weil 

1. Im Winter, d.h. ca. 7 Monate ankert dort 
niemand. 

2. Wir haben zu 75% Winde aus SW bis NW, 
das heißt auflandige Winde am Ostufer. 
Auch dann ankert niemand wegen des 
berüchtigten Müritz-Wellenschlages. 

Nur bei Flaute oder Winden zwischen NO und 
S und guten Wetter wird geankert und die 
Belastung ist doch wirklich überschaubar. 

Kein Wassersportler will mit seinem Boot nur im 
Hafen herumliegen und mit möglicherweise 
high speed über die Müritz brausen. Für die 
Anwohner und Urlauber sind zugängliche 
Uferbereiche und Ankerplätze unerlässlich. 

Forstamt 
Wredenhagen 

Vom 
06.12.2018 

08 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Sehr geehrter Herr May, sehr geehrter Herr 
Kehlert, 

von der Wiederherstellungsmaßnahme 035-1-
W sind potentiell ca. 10 ha Wirtschaftswald im 
Revier Röbel, Abt. 121 und Abt. 122 betroffen; 
darunter hochanteilig wertvolle Eichen- und 
Erlen-Eschenbestände. 

Eine vollumfängliche Zustimmung zum 
aktuellen Verfahrensstand können wir derzeitig 
nicht erteilen, da die Auswirkungen einer 
Wasserstandsanhebung auf den Wald zum 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
Das FoA Wredenhagen 
wird kontinuierlich in 
die weiteren Planungs-
schritte einbezogen. 

- Der Managementplan ersetzt keine 
weiterführenden Fachplanungen. Insofern ist auf 
die Notwendigkeit der  Erarbeitung einer 
Machbarkeitsstudie in Bezug auf die Anhebung 
des Wasserstandes (Maßnahmen 035_1) im Text 
hingewiesen. In diesem ersten Schritt ist zu 
klären, ob ein Wasserrückhalt im Gebiet noch 
möglich ist bzw. ob er das erwünschte Ergebnis 
bringt  und vor allem welche Auswirkungen sich 
u. U. auf angrenzende Flächen/ Nutzungen 
ergeben. Erst wenn die grundsätzlichen 
Möglichkeiten der Wasserstandsanhebung  in der 
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gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt 
werden kann. Wir behalten uns vor, auf der 
Grundlage weiterführender Analysen im 
Verfahren, eine Zustimmung von den 
prognostizierten Auswirkungen abhängig zu 
machen. 

Machbarkeitsstudie positiv beurteilt werden, 
schließt sich ein entsprechendes wasserbau-
liches Genehmigungsverfahren an.       

LWB vom 
13.12.2018 

09 Teil I der 
Management-
planung  
Grundlagen-
ermittlung 

Als Vertreter der Eigentümerin/Bewirtschafterin 
von Ackerflächen, die in den Feldblöcken 
DEMVLI086CA40053  und DEMVLI086CD 
10003 liegen, sind wir von der 
Managementplanung  betroffen, da Teile dieser 
Flächen innerhalb der Gebietskulisse liegen. 

Am 27.11.2018 fand in Rechlin auf Einladung 
des STALU MS eine Veranstaltung im Rahmen 
des Beteiligungsprozesses statt. 

Hier wurde durch Frau Dr. Freitag (UmweltPlan 
GmbH) der aktuelle Stand der 
Managementplanung beschrieben. Frau Dr. 
Freitag führte dabei auch o.a. Flächen auf. 

Ich stellte Frau Dr. Freitag nach Ihrem Vortrag 
die Frage, wie man sich, die aus meiner Sicht 
nicht nachvollziehbare Grenzziehung der 
Kulisse (FFH-Gebiet) erklären kann, bzw. wie 
diese zu Stand kommt. Denn aus meiner Sicht 
sind die o.a. Ackerflächen nur deswegen 
innerhalb der Kulissengrenze, weil an beiden 
Stellen zu grob, oder unsauber die Grenze 
gezeichnet wurde. Frau Dr. Freitag konnte mir 
auf meine Frage keine für mich 
zufriedenstellende Antwort liefern. Daraufhin 
schaltete sich Herr Linke ein und erklärte, dass 
seitens des STALU MS der Sachverhalt geprüft 
werde und ggf. von Amtswegen eine Änderung 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 
und an das Ministerium 
für Landwirtschaft und 
Umwelt weitergeleitet. 

- Die Frage in Bezug auf die FFH-
Gebietsabgrenzung wurde am 27.11.2018 durch 
Frau Dr. Freitag korrekt beantwortet.  

- Die FFH-Gebietsgrenze darf im Rahmen der 
Managementplanung nicht verändert werden. 
Anpassungen an topografische Gegebenheiten 
etc. erfordern ein entsprechendes Meldever-
fahren und liegen ausschließlich im Zuständig-
keitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Umwelt M-V.  
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der Kulissengrenze vorgenommen werden 
kann. 

Ich möchte an dieser Stelle den sehr 
konstruktiven Vorschlag von Herrn Linke 
aufgreifen und darum bitten, dass an den zwei 
betroffenen Stellen der Grenzverlauf des FFH-
Gebiets geprüft wird und dahingehend geändert 
wird, dass die Ackerflächen anschließend 
außerhalb der Kulissengrenze liegen. 

Wassersportver
ein vom 
16.12.2018 

10 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Der Anglerverein Rechlin e.V. nimmt wie folgt 
Stellung zur ggf. geplanten Errichtung einer 
Zone im Bereich  des Ostufers, in der das 
Ankern unzulässig ist: 

Zum Teil widersprechen sich Aussagen  im 
Managementplan: 

Einerseits unter Beschreibung und 
Vorkommen (Seite 48), dass am Ostufer vor 

dem Boeker Sender, das Wasser mit einer 
Sichttiefe von 6,5 m, am klarsten war. Dies 
bedeutet im Umkehrschluss, dass wenig 
Segmente freigesetzt werden. 

Andererseits unter Erhaltungsmaßnahmen 

(Seite 106), eine Gefährdung, durch intensiven 
Bootsverkehr (Wellenschlag und 
Grundberührung) in den Flachwasserbereichen 
(Ostufer) und des damit verbundenen 
Nährstoffüberflusses, herbeigeführt wird. 

Diese beiden Aussagen stehen im Widerspruch 
und sind nur schwer nachvollziehbar. 

 

Weiter heißt es in den Ausführungen unter 
Beeinträchtigungen (Seite 49) u.a., dass zum 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungsbedarf. 

- Die Einrichtung einer zusätzlichen Zone 

(entlang des Müritz-Nationalparks besteht ja 
bereits eine solche Zone) im Bereich des 
Ostufers, in der das Ankern unzulässig ist, ist im 
Rahmen des Managementplanes GGB DE 2542-
302 nicht vorgesehen.  

- Ein Widerspruch der Aussagen ist nicht zu 
erkennen. Die Ermittlung der Sichttiefe erfolgt 
jeweils einmalig im Zusammenhang mit der 
Bestandserfassung des LRT 3140. Es handelt 
sich dabei um eine von zahlreichen Faktoren 
abhängige, variable Größe. 

- Ein Widerspruch besteht hingegen in der 
vergleichsweise geringen aktuellen 
Nährstoffbelastung der Müritz (ein Indiz dafür 
sind auch die hohen Sichttiefen) und dem 
überdurchschnittlich hohen Anteil an 
Störungszeigern (die eigentlich in 
nährstoffreichen Gewässern verbreitet sind). Hier 
ist weiterer Klärungsbedarf erforderlich 
(Monitorinprogramm). 

- Die Angabe „200 Boote“ stellt ebenfalls eine 
Momentaufnahme im Rahmen der 
Kartierungsarbeiten zur Erfassung des LRT 3140 
dar. Die Erfassung der Unterwasser-vegetation 
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Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Zeitpunkt der Untersuchung, im Jahr 2017, 200 
Boote in diesem Bereich ankerten. Diese hohe 
Anzahl, an täglich ankernden Booten, scheint 
doch sehr hoch. Der Sommer 201 7 war 
überwiegend regnerisch und windig, wobei 
häufig Winde aus westlicher Richtung 
herrschten. Diese Umstände, hohe Wellen am 
Ostufer, machen ein Ankern fast unmöglich. 
Auflaufende Wellen, aus westlicher  Richtung, 
führen zur Freisetzung  von Nährstoffen 

Es sollte der Zeitraum der dort ankernden 
Boote Berücksichtigung finden, ist er, über das 
Jahr gesehen, eher gering und saisonbegrenzt. 

erfolgte von leichten Booten aus und konnte 
daher nur an windarmen Tagen im Sommer 2017 
vorgenommen werden. Die Kartierungsarbeiten 
im Bereich der Waldschänke fanden an einem 
sonnigen und windstillen Tag statt und da das 
Bild der vielen ankernden Boote auf kleinem 
Raum dort so prägnant war, hat der Kartierer die 
Anzahl geschätzt und in den Erfassungsbogen 
eingetragen.  

 10 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Bei der Präsentation, am 27.11.2018, war eine 
Abbildung zu sehen, in der das Ankerholen 
dargestellt wurde. Interessant wäre, wie dieses 
Manöver durchgeführt wurde. Wenn der Anker 
über Grund zum Boot gezogen wird, ist es nicht 
verwunderlich, dass große Mengen 
Armleuchteralgen vom Grund gelöst werden 
und Kahlstellen bzw. Schneisen entstehen. 
Diese Durchführung würde aber nicht der 
Praxis entsprechen. Üblicherweise ist so, dass 
der Anker auf das Boot abgestimmt ist und es 
bei Wind- und Wellenschlag sicher auf Position 
hält. Beim Einholen des Ankers wird das Boot 
zum Anker gezogen, bis es lotrecht darüber 
steht. Erst dann löst sich der Anker vom Grund 
und wird senkrecht eingeholt. Dabei kann es 
nicht zu Schneisen und Kahlstellen in diesem 
Ausmaß im Bewuchs kommen. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungsbedarf. 

- Die beispielhaft gezeigten Luftbilder entstammen 
Drohnenaufnahmen vom Plauer See. Hier 
wurden die Ursachen für die Schneisen in der 
Unterwasservegetation eindeutig „als über Grund 
zum Boot gezogene Ankerketten“ identifiziert. 

- Es ist entsprechende Aufklärungsarbeit zu 
leisten, weil zu vermuten ist, dass sich auch auf 
der Müritz nicht alle Bootsnutzer an die „gute 
fachliche Praxis“ halten.  

 10 Teil II der 
Management-

Ein weiterer Grund für eine Submersvegetation 
in diesem Gebiet könnte auch der. hohe 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 

- Dieser Aspekt sollte im Rahmen des Monitorings 
miterfasst werden.  
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Nr. 
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Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

planung - 
Maßnahmen 

Bestand an Wasservögeln, überwiegend 
Schwäne, sein und sollte deshalb mit in 
Betracht  gezogen werden. Es ist zu 
beobachten, dass viele Schwäne, über das 
ganze Jahr, diesen Bereich für die 
Nahrungsaufnahme, begünstigt durch die 
flache Uferzone, aufsuchen. 

Dies ist auch deutlich an den Spuren (Abdrücke 
und Kot), welche die Tiere am Seeboden 
hinterlassen, zu erkennen. 

Grundsätzlich begrüßen wir die Bewertungen 
und Maßnahmen, die zum Erhalt des 
empfindlichen Ökosystems Müritz beitragen. 
Letztendlich profitieren wir alle, ob Anwohner 
oder Gäste von einer intakten Natur. 

und bei der Erarbeitung 
des 
Monitoringprogrammes 
berücksichtigt. 

- Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich 
Beweidungsspuren der Wasservögel sehr 
deutlich von den regelmäßigen Schleifspuren der 
Wasserfahrzeuge unterscheiden. 

Freizeitsport-
verein vom 
17.12.2018 

11 Teil I der 
Management-
planung - 
Grundlagen-
ermittlung 

1. Grundlagenerfassung/ Status-Quo-
Feststellung auch namentlich und grob 
inhaltlich erfasst wird:  
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

Windsurfen, Segeln, SUP, Paddeln, 
Sportbootführerscheinausbildung, Wasserski, 
Wakeboarden, Banane- und 
Reifenschleppfahrten, Schwimmausbildung, 
Kurse und Vermietung in genannten 
Wassersportarten, wassersportlichen Ausflüge 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 
und in den 
Grundlagenteil 
übernommen. 

-  

 11  2. Ich begrüße eine Vielzahl von Maßnahmen 
zum Erhalt des guten Zustandes der Müritz 
und angrenzender Gewässer. Besonders 
liegt mir am Herzen: 

 die Sicherung des Wasserstandes als 
wichtigste Maßnahme um den 
Lebensraum Wasser für Pflanze, Tier 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
Die Katamaran- und 
Surfmühle wird in den 
weiteren 
Monitoringprozess und 
bei der Erarbeitung von 

- Das StALU bedankt sich für die positive 
Rückmeldung und für die Bereitschaft des 
touristischen Unternehmens, das Wissen zu den 
Besonderheiten dieses Gebietes, seiner 
Einmaligkeit und die Hinweise zum 
naturverträglichen Verhalten an die Besucher der 
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mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

und Mensch zu erhalten 

 um den zu uns kommenden Menschen 
(Urlauber wie auch ortsansässige), die 
die Schönheit unserer Natur erkunden 
und erleben wollen, die Empfindlichkeit 
und Schutzwürdigkeit unserer Region 
nahezubringen, nehmen wir über die 
Wissensvermittlung in unseren Kursen 
und auch bei Bootsübergaben und Surf- 
und SUP-einweisungen Einfluss auf 
unsere Teilnehmer. 

Deshalb finde ich es auch sehr nützlich, dass 
im Managementplan auch die Erstellung von 
Info- und Anschauungsmaterial, welches sich 
auf die konkreten Gewässer bezieht und die 
entsprechenden Fachinformationen über Flora 
und Fauna enthält vorgesehen ist. 

Wir sind gern bereit, dieses auch in unseren 
Lehrgängen und Einweisungen zu verbreiten. 

Ein vorbildlich agierendes Wassersportteam 
kann ein guter Multiplikator für 

Infomaterial mit 
einbezogen.   

Region weiterzugeben.  
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UmweltPlan 

Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

 11 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

3. Als eine große Gefahr für unser 
Müritzgebiet sehe ich die schlummernden 
Allasten in Form dahinrostender Munition 
im Gewässer. Dafür Mittel und 
Maßnahmen bereitzuhalten bzw. nach 
Mitteln für deren Beräumung und 
Entsorgung zu suchen, muss zu einer 
wichtigen Aufgabe für die Zukunft werden.  

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

-  

Fischereibetrieb 
vom 17.12.2018 

12 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Als das Fischereirecht im entsprechenden 
Gebiet ausübender Fischereibetrieb bestehen 
seitens Einwände gegen Teile des 
vorliegenden Managementplanentwurfs. 

Fischereibetrieb lehnt die Maßnahme 099_1 als 
unbegründet und unnötig ab. Die Bedeutung 
des Fischotters wird als gering eingeschätzt, 
obwohl sein Erhaltungszustand als schlecht 
bewertet wird. Dieser resultiert laut den 
Statistiken aber aus den Gefahren des 
Straßenverkehrs und aus zur Passage 
ungeeigneten Brücken. Auch die Störung der 
Habitate durch den Tourismus spielt eine 
bedeutende Rolle. Reusen hingehen stellen 
kaum eine Gefahr dar. 

Wie haben sich die Otterbestände in den letzten 
Jahrzehnten trotz der Reusenfischerei 
entwickelt? Von unseren Fischern sind uns 
keine Ottertotfunde in den letzten Jahren 
bekannt. Alles deutet darauf hin, dass sich die 
Otter in ihrem Verhalten über Generationen 
anpassen und von den Reusen fernhalten. Aus 
unserer Sicht sind daher keine Maßnahmen 
zum Schutz von Otter im Zusammenhang mit 
der Reusenfischerei notwendig. 

Die Ablehnung der 
Maßnahme wird zur 
Kenntnis genommen 
und an entsprechender 
Stelle vermerkt. 

- Die im Managementplan benannten Bereiche 
wurden vom Gutachter als potenzielle 
Gefahrenpunkte für den Fischotter identifiziert 
(drei Standorte im gesamten GGB). 

- Aussagen zu Totfunden des Fischotters in 
Reusen liegen für das Land M-V nach wie vor 
nicht vor, so dass sowohl aus Sicht des 
Naturschutzes als auch aus Sicht der Fischer 
schwer nachweisbare Behauptungen immer 
wieder Diskussionen über die Sinnhaftigkeit des 
Otterschutzes an Reusen auslösen. 

- Ein erster Ansatz wäre hier zumindest, die 
Meldung der in Fischreusen festgestellten 
Fischottertotfunde. Diese Maßnahme wurde 
einvernehmlich von den dort ansässigen 
Fischern in den GGB des Müritz-Nationalparks 
vorgeschlagen und in die Maßnahmenplanung 
übernommen. Eine adäquate Erweiterung sollte 
auch im Bereich der Müritz möglich sein und 
würde zum Erkenntnisgewinn beitragen.  
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mende/ Datum 

Nr. 
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Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Landkreis 
Mecklenburgisc
he Seenplatte, 
der Landrat 
vom 18.12.2018 

13 Gesamtunter-
lage Manage-
mentplan GGB 
DE 2542-302 

Am 29. Oktober 2018 fand die Vorstellung des 
Managementplanentwurfs im Rahmen der 
dritten öffentlichen Informationsveranstaltung 
mit Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 30. 
November 2018 statt. Ergänzend wurde am 27. 
November 2018 eine weitere 
Informationsveranstaltung in Rechlin unter 
besonderer Berücksichtigung von touristischen 
Belangen durchgeführt. 

Die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme 
wurde bis zum 18. Dezember 2018 verlängert. 

Im Hinblick auf die berührten touristischen  
Belange möchte ich auf folgende 
grundsätzliche Problematik aufmerksam  
machen: 

Vorhaben, die das Gebiet DE2542-302 
berühren, müssen einer 
Verträglichkeitsprüfung unter- zogen werden, 
da für das Gebiet - wie für alle FFH-Gebiete - 
das Verschlechterungsverbot gilt. 

Das Gebiet DE2542-302 zeichnet sich dadurch 
aus, dass es eine überdurchschnittlich große 
Fläche umfasst. Dem stehen Vorhaben 
gegenüber, die relativ klein sind, deren 
Verträglichkeit aber in Bezug auf das 
Gesamtgebiet geprüft werden muss. Die 
resultierende Problematik, eine geeignete 
Methodik für eine Verträglichkeitsprüfung unter 
diesen Rahmenbedingungen zu entwickeln, ist 
bisher nicht gelöst worden. 

 

Die FFH-Managementplanung bietet hier 
insofern eine Hilfestellung,  als für die berührten 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, 
kein Änderungsbedarf. 

- Die Zielstellung der Managementplanung in den 
Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung in M-V 
besteht darin, die Erhaltungsziele für die 
Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten nach 
Anhang II der FFH-RL festzulegen und dafür 
Sorge zu tragen, dass ihr günstiger 
Erhaltungszustand gesichert bzw. in absehbarer 
Zeit erreicht wird. Es ist eine Fachplanung für die 
Naturschutzbehörden und somit werden 
touristische (und andere) Belange nur 
berücksichtigt, wenn es um die Entscheidung 
geht, ob die bestehenden (touristischen) 
Nutzungen mit den Schutz und Erhaltungszielen 
vereinbar oder ob ggf. Maßnahmen zur 
Einschränkung der Nutzung erforderlich sind.  

- Die im Gebiet nun aktuell vorliegenden Angaben 
zur Flächengröße und Bewertung der relevanten 
LRT nach Anhang I und Arten nach Anhang II der 
FFH-RL bilden die Grundlage für FFH-
Verträglichkeitsuntersuchungen künftiger 
Planungen im GGB bzw. unmittelbar daran 
angrenzend. Es ist nicht Aufgabe der FFH-
Managementplanung methodische Vorgaben zur 
Erarbeitung evt. zu erarbeitender FFH Verträg-
lichkeitsuntersuchungen zu entwickeln.  
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Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

prioritären Lebensraumtypen der aktuelle Ist-
Zustand erfasst und dokumentiert worden ist  
Im  Ergebnis der Zustandserfassung  konnte 
festgestellt werden, dass eine 
Verschlechterung des Gebietes im Sinne der 
FFH-Managementplanung nicht eingetreten ist 
und daher keine beschränkenden Maßnahmen 
erforderlich sind, mit denen sonst der 
Verschlechterung  entgegengewirkt werden 
müsste bzw. die das Ziel hätten, wieder einen 
guten Zustand in diesem Sinne zu erreichen. 

Über eine Monitoring soll darüber hinaus 
ermittelt werden, ob bestimmte 
Lebensraumtypen zu- künftig Veränderungen 
unterliegen. Dabei soll bestimmt werden, auf 
welche Einflüsse diese Veränderungen ggf. 
zurückzuführen sind. 

Unklar ist jedoch,  inwiefern aus den 
vorliegenden und den noch über das Monitoring 
zu erhebenden Daten auch Maßstäbe oder 
Kriterien abgeleitet werden können, anhand 
derer die Verträglichkeit beispielsweise einer 
Steganlage geprüft werden kann. 

Unstrittig ist, dass sich eine Weiterentwicklung 
insbesondere der wassertouristischen 
Infrastruktur vorrangig an Standorten vollziehen 
soll, die bereits über ein entsprechendes 
Angebot verfügen, welches über 
entsprechende Investitionen qualitativ, ggf. 
aber auch quantitativ aufwertet werden kann. 
Aber auch hier kann die Problematik auftreten, 
dass eine Verträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist. 

Aus Sicht des Landkreises Mecklenburgische 
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Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Seenplatte wird daher ausdrücklich gefordert, 
dass im  Rahmen der 
FFHManagementplanung Maßstäbe, Kriterien,  
Handreichungen, etc. zu entwickeln und den 
Managementplan aufzunehmen sind, die 
erforderlichenfalls bei einer 
Verträglichkeitsprüfung herangezogen werden 
können. 

Landkreis 
Mecklenburgisc
he Seenplatte, 
untere 
Naturschutzbeh
örde vom 
18.12.2018 

14 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass 
das beauftragte Büro über die fachlichen  
Kompetenzen zum Vorschlag und zur 
Festlegung von Maßnahmen verfügt. 

Der Zustandsbeschreibung des FFH-Gebietes 
als auch der sich daraus ableitenden 
Maßnahmenplanung kann im Wesentlichen 
gefolgt werden. 

Allgemein bitte ich festzustellen, dass der 
Landkreis als untere Naturschutzbehörde 
(UNB) nur über sehr begrenzte Mittel verfügt, 
um erforderliche Erhaltungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen umsetzen zu 
lassen. Soweit der UNB Maßnahmen als 
Adressat zugeordnet werden, werden diese 
Zuordnungen als „Handlungsanweisung" im 
Rahmen verwaltungsrechtlicher Tätigkeit 
verstanden (Lenkung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen, ordnungsrechtliches 
Einschreiten usw.). 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

- Die uNB ist als Adressat insbesondere für 
Maßnahmen vorgesehen, in denen es um die 
Berücksichtigung des Umsetzungsinstruments 
„R6 = Vollzug einer Rechtsverordnung nach § 21 
Abs. 2 NatSchAG M-V….“ bzw. um die 
Umsetzung des Biotopschutzes geht. 

- Für die Umsetzung investiver Maßnahmen sind 
die in M-V für die Managementplanung  
möglichen/ üblichen Finanzierungsinstrumente 
zu nutzen. 

 14 Teil I der 
Management-
planung - 
Grundlagen-
erhebung 

Nachstehende Bemerkungen und Hinweise 
bitte ich bei der Überarbeitung des 
Managementplanes noch zu berücksichtigen. 

 Kap. I.1.2 Aktueller Zustand, 
Landnutzungen,  Tourismus- und  

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 
und in den 
Grundlagenteil 
übernommen. 

-  
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Erholungsnutzungen 

Wassersport 

Zusätzlich zu den genannten Standorten 
werden Kanus relativ regelmäßig auch im 
Seglerhafen und an der Badestelle in Rechlin 
selbst, an der Badestelle Mili, in Zielow im  
Bereich der ehemaligen Jugendherberge  und 
an der privaten  Badestelle sowie am Hotel, in  
Röbel am Zeltplatz und an den Badestellen  im 
Bereich Marienfelde und an der Badestelle von 
Sembzin eingesetzt. 

Die Aussagen zum Thema Liegeplätze sind in 
Verbindung mit den Zahlen der Tab. 7 leider 
nicht eindeutig gefasst. Wenn in Tab. 7 die 
(nach 1990) neu geschaffenen Liegeplätze 
erfasst werden sollten, müsse z.B. 
Bootschuppen und Bootshäuser 
herausgerechnet werden. Andernfalls wären 
die Anlagen 

z.B. Röbel in der Wünnow, in Gotthun, Sietow-
Dorf, Klink, der Warener lnnenmüritz, in  
Rechlin, Vipperow,  Priborn, Alt Gaarz und 
Buchholz mindestens mit einzubeziehen. 

Verkehrsinfrastruktur 
Tabelle 12 

Sofern in der vorletzten Zeile der weg vom 
Zeltplatz Ludorf in Richtung Zielow gemeint ist, 
handelt es sich dabei lediglich um einen 
asphaltierten Teil des Müritzrundweges. 

 14 Teil II der 
Management-
planung - 

 Kap. II.1.1  Erforderliche Erhaltungs-
und Wiederherstellungs-  sowie 
wünschenswerte Entwick- 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen und 

- Die Aufzählung der Adressaten in Bezug auf die 
Umsetzung der Maßnahmen ist in Einzelfällen 
unvollständig.  
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Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Maßnahmen lungsmaßahmen 

Tabelle 32 

Aus Vollzugs- und Zuständigkeitsgründen  
sollten bei den nachstehend genannten 
Maßnahmen die 

Adressaten wie vorgeschlagen  ergänzt oder 
gestrichen werden. 

Maßnah

me 

Se01 

Ergänzung um Gemeinde Streichung 

von: 
SvOa 

SvOb 

untere Bauaufsicht,  UNB, Gemeinde 

UNB (Mitarbeit) 

 

 

 

Ae06 Forstbehörde  

Ae08 zust. Wasserbehörde  

Ae09 zust. Wasserbehörde  

Ae12 Flächeneigentümer, -nutzer  

Ae13 zust. Wasserbehörde  

Av01 zust. Wasserbehörde  

Av06 Forstbehörde  

Av11 Boden- und 

Immissionsschutzbehörde des LK 

MSE 

 

AvOb zust. Wasserbehörde  

Ne05 Landnutzer  

NeOa Landnutzer  

Np05 StALU M-S  

Nv09 Landnutzer  

HeOa Landnutzer  

HeOb Landnutzer, BImA,  StALU MS UNB 

(Maßnahme 

75) 
 

eingearbeitet 

Bundesanstalt 
für Immobilien-

15 Teil I der 
Management-

Ergänzend zu den Feststellungen des BfN 
(Siehe Email vom 14.12.2018), haben wir 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 

- Der Managementplan wurde im Zeitraum 2017 
bis 2018 erarbeitet. Die Erfassung/ Bewertung 
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aufgaben 

Zentrale 
Bundesforst 
vom 17.01.2019 

planung - 
Grundlagen-
erhebung 

ebenfalls Stellung zum FFH-MP für das GGB 
„Müritz“ genommen und diesen mit dem 
Entwurf des NEP „Müritzostufer und 
Zerrinsee“abgeglichen. 

Der Entwurf des FFH-MP bezieht sich an 
vielen Stellen auf den NEP; die Abgrenzungen 
der Biotopeinheiten folgt jedoch nicht in allen  
Fällen den Befunden der Kartierungen zum 
NEP. Hierauf ist bereits Dr. Reiter in ihren 
Kommentaren in der Textdatei eingegangen, 
worauf ich hiermit verweise. Als Beispiel führe 
ich die Fläche des FFH-MP „3150-018-A“ 
(westlich des Prelitzsees, im NEP tw. als 
„kleiner Prelitzsee“ bezeichnet) an. Aus dem 
Textvergleich der beiden Pläne ergeben sich 
für mich jedoch keine erkennbaren Gründe für 
diese Abweichungen. 

genommen. der FFH-LRT im gesamten GGB DE 2542-302 
erfolgte in der Vegetationsperiode 2017 und die 
Ergebnisse wurden auftragsgemäß in Plan- und 
Kartenwerk übernommen. 

- Obwohl die flächendeckende Kartierung des 
NSG „Müritzsteilufer bei Rechlin“ im Auftrag der 
BImA bereits im Jahr 2016 erfolgte, wurden 
noch nicht verbindliche und abschließende 
Ergebnisse der Bestandserfassung erst im 
Spätsommer 2017 an das StALU MS 
übergeben. Zu dem Zeitpunkt war der 
Grundlagenteil des Managementplanes 
weitgehend abgeschlossen. 

- Zu grundsätzlichen Einstufungen in strittigen 
Fällen (Abgleich LRT 6410/ LRT 7140/ LRT 
7230) haben sich die Kartierer des 
Planungsbüros UmweltPlan GmbH und des 
durch die BImA beauftragten Büros abgestimmt, 
dennoch fanden die Kartierungen in zwei 
unterschiedlichen Jahren mit abweichenden 
Witterungsbedingungen statt, so dass (geringe) 
Unterschiede sowohl in der Ausdehnung als 
auch in der Artenzusammensetzung durchaus 
möglich sind. 
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UmweltPlan 

Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

 15 Teil I der 
Management-
planung - 
Grundlagen-
erhebung 

Die LRT-Karte des FFH-MP sind die LRT-
Polygone tlw. so klein, dass sie vom 
bezeichnenden Textelement (z. B. 6210-002-B 
im Müritzsteilufer) vollständig oder größtenteils 
überdeckt werden. Damit ist ein Vergleich der 
Polygonumringe zwischen den Arbeiten tw. 
unmöglich. Tw. fehlen auch 
Flächenbezeichnungen, z. B: „7140-010-B“ 
und „7210-007-B“ nordwestlich des Prelitzsees 

In der In der Tabelle 32 des von Seiten des 
BfN erzeugten Worddokuments des FFH-
Managementplans haben wir die 
Flächenobjekte des FFH-MP, die im NEP-
Gebiet liegen, hellblau unterlegt. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen. In der 
Endauslieferungs-
fassung des 
Managementplanes 
erfolgt die 
Positionierung der 
Label so, dass auch 
kleinflächige LRT-
Flächen nicht davon 
abgedeckt und alle 
Label sichtbar 
dargestellt werden. 

- Um ein aufwendiges „händisches“ Verschieben 
jedes einzelnen Beschriftungsfeldes zu 
vermeiden, erfolgt der Arbeitsschritt des Lösens 
der Label erst dann, wenn keine Änderungen 
des Kartenwerkes mehr zu erwarten sind 
(Endauslieferung der Unterlage). Im GIS sind 
alle Teilflächen jedoch eindeutig identifizierbar. 

 15 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Die Maßnahmenplanung des StALU folgt bis 
auf zwei Punkte dem NEP:  

Für die LRT-Fläche „7140-009-B“ – zugleich 
Habitat der FFH-Art „Großer Feuerfalter“ – 
sieht der FFH-MP die, zumindest teilweise, 
Integration in die extensive Beweidung vor, um 
eine Offenthaltung dauerhaft zu gewährleisten. 
Zugleich empfiehlt der MP, keine aktive 
Vermehrung des Flussampfers zu betreiben, 
wie im NEP als Artenschutzmaßnahme für den 
Feuerfalter vorgesehen. Man sieht die Gefahr 
eine Eutrophierung des Standortes. Der NEP 
sieht darüber hinaus „zur Zeit keine 
Maßnahme“ vor. Der FFH-MP legt damit 
seinen Schwerpunkt auf die Erhaltung des 
LRT und Ausformung ist der fraglichen Bereich 
zaunbautechnisch nur äußerst schwierig in die 
Beweidung einzubinden; die StALU-Variante 
wird daher von hier aus nicht befürwortet.  

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen, kein 
Änderungsbedarf. 

- Für den Standort 7140-009-B wurden im 
Rahmen der Managementplanung zwei 
Maßnahmen festgelegt (Maßnahme 064_2, 
82_2). Beide Maßnahmen entsprechen 
(abstimmungsgemäß) dem Entwurf des 
Naturerbeentwicklungsplans, der zum Zeitpunkt 
der Erarbeitung des Maßnahmenteils der 
Managementplanung zur Verfügung stand 
(Übergabe des Entwurfs durch die BImA 
03.07.2018).  

- In der Maßnahme 064_2 ist die Offenhaltung 
durch Gehölzentnahme festgelegt (wenn der 
Gehölzanteil auf der Fläche einen bestimmten 
Prozentsatz übersteigt), Maßnahme 082_2 
umfasst die „Aussaat von Fluss-Ampfer (Rumex 
hydrolapathum) auf Rohboden/ Schlamm“. 

- In Bezug auf die Maßnahme 082_2 werden im 
Textteil lediglich Bedenken geäußert, da 
Bestände des Fluss-Ampfers nicht zum 
typischen Arteninventar eines mesotroph-
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UmweltPlan 

Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

basenreichen Ziwschenmoores zählen und eine 
„Ansalbung“ in dem Bereich kritisch gesehen 
wird. 

 15 Teil II der 
Management-
planung - 
Maßnahmen 

Für die LRT Fläche „6510-001-B“ 
(Grünlandfläche „Durland“) bevorzugt der FFH-
MP eine zweimalige Mahd, während der NEP 
eine Mahd mit Nachbeweidung als 
Vorzugsvariante vorsieht. Beide Pläne 
schließen die „Gegenvariante“ des anderen 
nicht aus. Vor dem Hintergrund, dass der 
bewirtschaftende Landwirt auch irgendwo 
Winterfutter für die (noch zu vergrößernde) 
Weideherde erzeugen muss, halten wie die 
NEP-Maßnahmenplanung zunächst für 
zielführender.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne, auch 
im Rahmen der Abstimmung des NEP-
Entwurfs zur Verfügung. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen, kein 
Änderungsbedarf. 

- In den Managementplan wurde genau das 
Pflegemanagement übernommen, das im 
Entwurf des Entwicklungsplanes der BImA 
(Stand 03.07.2018) dargestellt ist. Die 
Nachbeweidung wird dort, ebenso wie im 
Managementplan, als Alternative und nicht als 
Vorzugsvariante beschrieben. 

redaktionelle 
Hinweise der 
BImA vom 
08.01.2019 
Hinweise 
wurden direkt in 
den Text des 
Management-
planes 
eingefügt) 

16 Teil I der 
Management-
planung – 
Grundlagen-
erhebung 

Einfügen eines Abschnittes „Nationales 
Naturerbe“ in das Kapitel I.1.3 des 
Managementplanes  

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen, ein 
separates Kapitel 
„Nationales Naturerbe“ 
wird nicht eingefügt, die 
Informationen der BImA 
jedoch in komprimierter 
Form in die Beschrei-
bung des NSG Nr. 265 
"Müritzsteilufer bei 
Rechlin" eingefügt. 

- Im Fachleitfaden „Managementplanung in 
Natura 2000-Gebieten in M-V“ (Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern, 2015) sind die 
Schutzgebietskategorien, die im Kapitel I.I.3 des 
Managementplanes zu berücksichtigen sind, 
genau festgelegt. Die Kategorie „Nationales 
Naturerbe“ zählt nicht dazu. 

 16 Teil I der 
Management-
planung  

Korrekturhinweise der BImA in Bezug auf die 
Flächenangaben sowie zum Teil im Hinblick 
auf die Bewertungen der LRT 3150, 6210, 

kein Änderungsbedarf - Die Flächenangaben der LRT im GGB DE 2542-
302 sind ebenso wie die Bewertungen korrekt 
ermittelt. Sie basieren auf der Erfassung und 
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Stellungneh-
mende/ Datum 

Nr. 
Stellung-
nahme 

Kapitel, Seite Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung 

Grundlagen-
erhebung, 
Tabellen 18 
sowie nach-
folgende 
textliche 
Erläuterungen 

7140 und 7210* Abgrenzung der LRT im Rahmen der Bestands-
ermittlung/ Bewertung in der Vegetationsperiode 
2017.  

- Die Erfassung und Bewertung der LRT erfolgte 
entsprechend den Vorgaben der 
„Biotopkartieranleitung M-V“ (LUNG M-V 2013) 
sowie der „Bewertungsanleitung für FFH-
Lebensraumtypen in M-V“ (LUNG M-V 2012). 

 16 Karte 2a/ 
Karte b 

Hinweise der BImA in Bezug auf die 
ungünstige Platzierung einzelner 
Beschriftungslabel 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen, das Lösen 
der Label sowie die 
endgültige Platzierung 
der Label erfolgt vor 
der Endauslieferung 
des Planes. 

- Die endgültige Platzierung der Label erfolgt erst, 
wenn keine Änderungen in den Karten mehr zu 
erwarten sind. 

 16 Teil I der 
Management-
planung – 
Grundlagen-
erhebung, 
Tabellen 22 
sowie nach-
folgende 
textliche 
Erläuterungen 

Korrekturhinweise der BImA in Bezug auf die 
Angaben der Fundpunkte des Kammmolches 

kein Änderungsbedarf - Die Angaben basieren auf der Kartierung und 
Bewertung des Kammmolches in der 
Vegetationsperiode 2017. 

- Die Erfassung und Bewertung im Rahmen des 
Managementplanes erfolgte entsprechend den 
Vorgaben „Anleitung zur Kartierung und 
Bewertung der Rotbauchunke (Bombina 
bombina) und des Kammmolches (Triturus 
cristatus)“ (Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-
Vorpommern, 2011). 
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